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6. Gesetz: Einhebung eines Ku1turschjßings (Wiener Kulrurs<hiUinggesetz). 

5. 
Gesetz vom 28. Jänner 1972 über die Ein
hebung eines Kulturschillings (Wiener Kul

turschillinggesetz) 
Der Wiener Landtag hat beschlossen: 

Fernsehrundfunk· oder einer Rundfunk-Haupt
bewilligung. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Ab
gabe endet mit Ablauf des Monats, in dem die 
Bewilligung erlischt. 

§ 1. Inhaber einer Fernsehrundfunk- oder einer § 5. (1) Die Einhebung der Abgabe obliegt 
Rundfunk-Hauptbewilligung in Wien haben nach der für Wien zuständigen Fernmeldebehörde nach 
Maßgabe der Bestimmungen dieses Gesetzes eine den Bestimmungen des sinngemäß als Landes-
Abgabe zu entrichten. gesetz geltenden § 45 des Fernmeldegebühren-

. . gesetzes, BGB!. Nr. 170/1970. Die Einhebung 
§ 2. Eme Fernsd1run~funk- ~r em_e Rnnd- , der Abgabe hat jeweils für den Zeitraum zu 

funk-Hauptbewilhgun~ ~st m Wien erteilt, we~n; erfolgen, für den die Fernsehrundfunk- und 
de; Sta_ndort der bew11li\lten Empf.angsanlage m Rundfunkgebühr eingehoben wird. Die Bemes
W1en liegt. Hauptbewdhgungen fur Empfangs- sung der Abgabe erfolgt durch formlose Zah
anlagen in Fahrzeugen sind als in Wien erteilt lungsaufforderung, 
anzusehen, wenn ein Wohnsitz des Inhabers der .. . . 
B williguna in Wien liegt. (2) Fur die Emhebung der Abgabe steht dem 

e c 1 Bund eine Vergütung in der Höhe von 4 v. H. 
§ 3. (1) Der Abgabe nadt diesem Gesetz unter-: des Erträgnisses der Abgabe zu. 

liegen die auf Gru~d der Erteilung einer Fe_r~- : (3) Die Fernmeldebehörde hat das Erträgnis 
sehrurulfun~- und emer Rundfunk-Hauptbewdh- der Abgabe nach Abzug der Vergütung nach 
gung zu leistenden Zahlungen (Rundfunk- und Abs. 2 bis zum 20. des dem Monat der Entrich
Fernsehrundfunk..Gebühr sowie Rundfunk- und tung der Abgabe folgenden Monats dem Land 
Fernsehrundfunkentgelt). Wien abzuführen. 

(2) Die .A.bgabe .beträgt n:'.on~clich 10 v. H. ru:r (4) über Berufungen gegen Beschei&,, der Fern-
vom Bew~ligungsmhaber fur ;ede Hauptbewilh- meldebehörde I. Instanz entsdieidet die Abgaben-
gung zu leistenden Zahlungen. berufungskommission. 

(~).Die Abgabenbeträge sind auf einen v?llbeen § 6. Das Erträgnis der Abgabe ist für kulturelle 
Schilhngbetrag ab- oder aufzurunden. Hie i : Zwecke in•be.<ondere für die Altstadtema!tung 
werden Beträge bis einschließlidi 50 Gr:oschen : zu ve~enden. ' 
abgerundet, Beträge über 50 Grosdten aufge- ·1 

rundet. § 7. Dieses Gesetz tritt am L März 1972 m 
Kraft. 

§ 4. (1) Die Verpflichtung zur Entrichtung der: 
Abgabe entsteht mit dem Zeitpunkt der Ein- J Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
bringung des Antrages auf Erteilung einer 1 Slavik Ertl 

Erhildld:i im DruW:omnved.ig der Smirhaupckasse, L, Rttl»m,. Smge 7, Hochpactettt, und iu der Verkaufsmllt dtt Osterreidifod:ien Stu,u
dnadi:«ei - Wiener Zeitung, m .• Reunweg 12a, Yerkt.ttbprtis 1·- S. 

Drudt der Osterreidtisdten StaatSdrudrerei 
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